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R e g i o n a l e  

F O R T B I L D U N G S V E R A N S T A L T U N G  
 

Fortbildung im Fach Französisch - Thema: A la découverte de 

quelques domaines peu connus de l’enseignement français 
für Französisch-Lehrkräfte der Realschulen im Aufsichtsbezirk Schwaben 

 

Termin: Donnerstag, den 26. November 2020 

Ort: Maria-Ward-Realschule Kempten 

Hoffeldweg 12 

87439 Kempten (Allgäu) 

Anmeldeschluss: 15.11.2020 

Teilnehmer/innen: Lehrkräfte des Faches Französisch (max. 15 TN) 

Leitung: Markus Kammermeier, MB-Fachmitarbeiter Französisch 

Hinweise:  Bitte nehmen Sie zur Veranstaltung einen USB-Stick mit zur digitalen 

Weiterleitung der Materialien.  

Halten Sie zudem Ihre Login-Daten für mebis bereit. 

Inhaltlich gleiche Veranstaltungen finden an drei Terminen statt: 

In Bobingen am 25.11.2020 und am 30.11.2020 und in Kempten am 26.11.2020. 

Programm: 
Uhrzeit:  Thema  Referenten 
     

09:00 – 09:10  Begrüßung, Organisatorisches  Schulleitung, M. 

Kammermeier 
     

09:10 – 11:00  Vorstellung kompetenzorientierter Aufgaben zur 

Leistungserhebung gemäß neuem LehrplanPLUS:  

8. Jahrgangsstufe, Teil II 

 K. Schmid  

     

11:00 – 13:00  Kreativ und motiviert mit der ,simulation globale’ zum 

DELF A2-Diplom  

 T. Röcken 

     

13:00 – 14:00  Mittagspause   
     

14:00 – 15:00  Neues aus dem ISB 

Interkulturelles Lernen im neuen LehrplanPlus und 

Aufgabenbeispiele 

 M. Kammermeier 

     

15:00 – 16:30  Unterrichtssequenz zu einer in den (noch) aktu-ellen 

Lehrwerken wenig behandelten Thematik (10. 

Jahrgangsstufe) 

 C. Hüffer 

     

16:30 – 16:45  Abschlussbesprechung/Evaluation  M. Kammermeier 
     

 

Referenten:  - Cécile Hüffer, DELF-Referentin am Institut français de Munich 

- Markus Kammermeier, StRRS, Staatliche Realschule Sonthofen 

- Tanja Röcken, StRinRS, Hans-Maier-Realschule Ichenhausen 

- Kathrin Schmid, StRinRS, Via-Claudia-Realschule Königsbrunn 
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Allgemeine Informationen  

zu den Regionalen Fortbildungen  

 
Von den Teilnehmern wird erwartet, dass die Inhalte der Veranstaltung an die Fachschaft ihrer 

Realschule weitergegeben werden. 

 
Anmeldung: 
 

Die Anmeldung zu RLFB-Veranstaltungen ist nur möglich über FIBS, die Datenbank für 

Fortbildungen in bayerischen Schulen. Einen direkten Link zur Datenbank finden Sie jeweils im 

BRN (https://www.realschulebayern.de/bezirke/schwaben/fortbildungen/rlfb/) unterhalb der 

Ausschreibung der Fortbildung.  
 

Fahrtkosten: 
 

Die Fahrtkosten werden Teilnehmern/-innen von staatlichen Realschulen erstattet. Die 

Vergütung von Fortbildungsreisen ist im KMS vom 02.10.2006 (III.6 – 5 P 4112 – 6.90 554) 

geregelt. Die Erstattung der Fahrtkosten ist gem. Art. 3 Abs. 5 BayRKG innerhalb einer 

Ausschlussfrist von einem halben Jahr bei der zuständigen Abrechnungsstelle schriftlich zu 

beantragen. Näheres hierzu können Sie den Informationen des Landesamtes für Finanzen unter 

www.lff.bayern.de -> Nebenleistungen -> Reisekosten entnehmen. 
 

Teilnahmebestätigung: 
 

Im Aufsichtsbezirk Schwaben werden keine Teilnahmebestätigungen ausgestellt. Die 

teilnehmenden Lehrkräfte nehmen stattdessen bitte ihre Fortbildungsliste mit und lassen diese 

von dem/der Lehrgangsleiter/in abzeichnen. Die Teilnahme an der Fortbildung kann auch an der 

Realschule durch die Schulleitung auf der Fortbildungsliste bestätigt werden. Die 

Fortbildungsliste finden Sie im BRN unter: 

https://www.realschulebayern.de/bezirke/schwaben/fortbildungen/  
 

Hinweis für Realschullehrkräfte aus anderen Aufsichtsbezirken: 
 

Eine Zulassung erfolgt, sofern Plätze vorhanden sind. Teilnehmer/innen aus unserem 

Aufsichtsbezirk werden vorrangig behandelt. Teilnehmer/innen aus anderen Aufsichtsbezirken 

können Fahrtkosten nur nach vorheriger Genehmigung an der für sie zuständigen Dienststelle 

des Ministerialbeauftragten beantragen.  

 

 
 


